Langerwehe, den 19. Januar 2011
Korrektur der 
Bekanntmachung

Planfeststellung für den Neubau der Bundesstraße 56n Östliche Umgehung Düren in der Gemeinde Langerwehe
Der Planfeststellungsbeschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.09.2010, 
Az: VII B 4-32-02/605, der das o.a. Bauvorhaben betrifft, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes (einschließlich Rechtsmittelbelehrung) in der Zeit 
vom 31.01.2011 bis 14.02.2011 einschließlich
im Rathaus der Gemeinde Langerwehe, Schönthaler Str. 4, 52379 Langerwehe, Zimmer 242,

während der Dienststunden zur Einsicht aus. 

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch beim Landesbetrieb Straßen NRW  Regionalniederlassung Ville-Eifel, Außenstelle Aachen, Karl-Marx-Allee 220, 52066 Aachen, eingesehen werden.

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen Betroffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz  3 Verwaltungsverfahrensgesetz  i. V. mit  § 17b  
Abs. 1 Nr. 7 Fernstraßengesetz).

Der Bürgermeister
(Göbbels) 
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